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 Fachbereich Kultur, Schule und Sport  vom: 28.06.2002 
 
 
 Beschlussvorlage X öffentlich 
    

   nichtöffentlich 
 
TOP-Nr. Beratungsfolge 
  

 Schul- und Sportausschuss 
 Haupt- und Finanzausschuss 
 Rat der Stadt Kamen 
 
 
 
Bezeichnung des TOP 
 

Schule für Erziehungshilfe in der Sekundarstufe I 
hier: Erweiterung / Ergänzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna 

(Kreis) und den Städten Bergkamen, Kamen, Lünen, Selm, Unna und Werne sowie den 
Gemeinden Bönen und Holzwickede (Kommunen) über die Fortführung einer Schule für 
Erziehungshilfe 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Erweiterung / Ergänzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis 
Unna (Kreis) und den Städten Bergkamen, Kamen, Lünen, Selm, Unna und Werne sowie 
den Gemeinden Bönen und Holzwickede (Kommunen) über die Fortführung einer Schule für 
Erziehungshilfe wird zugestimmt. 
 
Der auf die Stadt Kamen entfallende Kostenanteil ist im Haushaltsplan 2003 zu veran-
schlagen. 
 
 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Seit dem Schuljahr 1992/93 betreibt der Kreis Unna als Träger eine Schule für Erziehungs-
hilfe im Primarbereich. Die Finanzierung erfolgt durch eine differenzierte Kreisumlage. 
Der Rat der Stadt Kamen hat der seinerzeit vorgelegten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
(s. Anlage 1) in seiner Sitzung am 27.06.1996 zugestimmt. Bislang war die Beschulung von 
Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I ungeklärt. Über die rechtlichen Voraus-
setzungen wurde der Schul- und Sportausschuss in seinen Sitzungen am 26.06.2001 
(s. Vorlage Nr. 135/2001) und 26.11.2001 ausführlich informiert und hat die Verwaltung 
beauftragt, bezüglich der Errichtung einer Schule E für die Sekundarstufe I Gespräche mit 
dem Kreis Unna aufzunehmen. 
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Nach mehreren Beratungen in der Bürgermeisterkonferenz und Sitzungen der Schuldezer-
nenten / Fachbereichsleiter sowie Informationsveranstaltungen des Schulamtes für den Kreis 
Unna schlägt der Kreis Unna vor, die bestehende Schule E „Regenbogenschule“ um eine 
Sekundarstufe I an einem 3. Standort (Bergkamen) zu erweitern. Nach Abschluss der Auf-
bauphase und der Entwicklung der Schülerzahlen ist zu entscheiden, ob sich eine Trennung 
der Primarstufe und der Sekundarstufe I, die Verbindung von Primarstufe und Sekundarstufe 
I an mehreren Standorten oder andere Lösungen anbieten. 
 
Der Aufbau soll einzügig in den Jahrgängen 5 und 6 beginnen und an einem Standort auch 
auf Dauer nicht über eine Zweizügigkeit hinaus gehen. 
 
Der Schulbetrieb soll spätestens mit Beginn des 2. Schulhalbjahres des Schuljahres 2002/03 
(01.02.2003) beginnen, da weder der Kreis Unna noch die beteiligten Kommunen ent-
sprechende Haushaltsmittel für das Jahr 2002 veranschlagt haben. Für die Schüler, die nach 
den Sommerferien 2002 aus der Primarstufe in die Sekundarstufe I wechseln, muss eine 
Übergangslösung gefunden werden. 
 
Derzeit findet der Schulbetrieb an 2 Standorten (Lünen und Unna) statt. Weder an diesen 
Standorten noch an anderen vorhandenen Schulstandorten des Kreises bzw. der beteiligten 
Kommunen stehen geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung. Im Rahmen der Standortsuche 
wurden dem Kreis Unna von der Montan-Grundstücksgesellschaft in Essen ein Teil eines 
Gebäudes auf dem Gelände Grimberg 3/4 in Bergkamen angeboten. Die Räumlichkeiten 
entsprechen den Anforderungen für allgemeine Unterrichtsräume. Der Standort lässt in 
seinem Ausbauzustand eine Ganztagsbeschulung zu. Im benachbarten DMT-Berufskolleg 
Ost können die notwendigen Fachräume und eine Sporthalle genutzt werden. Damit ist auch 
eine starke Berufsorientierung möglich. Mit dieser Form der Kooperation und der Anmietung 
eines Gebäudes für den allgemeinen Unterrichtsbetrieb entfallen große Investitionen, die 
sonst für einen Neubau bzw. kompletten Umbau eines Schulgebäudes angefallen wären. 
 
Die Finanzierung der Schule E im Sekundarbereich I soll wie bisher über eine differenzierte 
Kreisumlage (§ 5 der öffentl.-rechtlichen Vereinbarung) erfolgen. Eine mittelfristige Kosten-
kalkulation des Kreises Unna für die Schule E Sek. I ist beigefügt (Anlage 3). Die differen-
zierte Kreisumlage beträgt zurzeit 0,109883 v. H. der Umrechnungsgrundlagen (= rd. 
45.000 €). Ab 2003 wird sich der Anteil der Stadt Kamen auf rd. 86.000 €  erhöhen. Die 
entsprechenden Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2003 zu veranschlagen. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Erweiterung / Ergänzung der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung (Anlage 2) zuzustimmen. 
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